
875 Verbrechen

berechtigung, des gegenseitigen 
Verständnisses zwischen den 
Völkern und zur Erweiterung 
ihrer politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Beziehungen bei
zutragen. In diesem Sinne wirkt 
der Verband für eine wahrheits
getreue, dem Frieden und der 
Verständigung dienende Publi
zistik. Besonders eng arbeitet 
der VDJ mit den Journalisten
organisationen der Bruderländer, 
vor allem der Sowjetunion, zu
sammen. Die sozialistische Inte
gration -stellt auch an die jour
nalistische Gemeinschaftsarbeit 
höhere Anforderungen. Der VDJ 
ist Mitglied der —Internatio
nalen Organisation der Journa
listen (IOJ). Darüber hinaus ge
hört er weiteren internationalen 
journalistischen Fachorganisatio
nen an. In ihnen nehmen Ver
treter des VDJ leitende Funktio
nen ein.

Verband der Konsumgenossen
schaften der DDR —>• Konsum
genossenschaften

Verbrechen: vorsätzlich began
gene gesellschaftsgefährliche 
Straftaten, die nach ihren schäd
lichen Folgen für die Gesell
schaft und den einzelnen Bür
ger, der Art und Weise ihrer 
Begehung und der Schuld des 
Täters eine schwerwiegende 
Mißachtung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit darstellen und 
nach dem Gesetz strafrechtliche 
Verantwortlichkeit als V. be
gründen. Dazu gehören V. gegen 
die Souveränität der DDR, den 
Frieden, die Menschlichkeit und 
die Menschenrechte wie z. B. die 
Planung, Vorbereitung und 
Durchführung von Aggressions
kriegen und -akten, Kriegshetze 
und -propaganda, Kriegs-V.; V. 
gegen die DDR (Staats-V.) wie 
z. B. Hochverrat und Landesver
rat, Terror, Diversion und Sabo

tage, staatsfeindliche Hetze; vor
sätzlich begangene Straftaten 
gegen das Leben (Mord und 
Totschlag) sowie alle anderen, 
vorsätzlich begangenen gesell
schaftsgefährlichen Straftaten, 
für die eine Freiheitsstrafe von 
mindestens zwei Jahren ange
droht ist oder - falls der ge
setzliche Strafrahmen auch eine 
niedrige Strafe zuläßt - im Ein
zelfall eine Freiheitsstrafe von 
über zwei Jahren ausgesprochen 
wird. Nach ihren Ursachen und 
ihrem sozialpolitischen Wesen 
sind zwei Hauptgruppen von V. 
zu unterscheiden: 1. die V., de
ren soziale Hauptursache in der 
Existenz und den friedensfeind
lichen, aggressiven und restaura- 
tiven Bestrebungen des impe
rialistischen Systems gegen die 
sozialistischen Staaten und die 
nationale Befreiungsbewegung 
zu suchen ist; 2. die sog. allge
mein kriminellen V., wie die 
vorsätzliche Tötung eines Men
schen, die schwere Schädigung 
des gesellschaftlichen oder per
sönlichen Eigentums, schwere 
vorsätzliche Brandstiftung u. a. 
Dabei handelt es sich um die 
extremsten Auswüchse der mate
riellen und geistigen Überreste 
der Ausbeutergesellschaft, die 
in der sozialistischen Gesell
schaft noch in den vielfältigsten 
Formen nachwirken und durch 
die Einflüsse des imperialisti
schen Systems ständig genährt 
und reproduziert werden. Die
V. stellen einen zahlenmäßig 
kleinen Teil der Straftaten in 
der DDR dar. Sie erfordern aber 
wegen ihrer hohen Gefährlich
keit im Interesse der Sicherung 
des Friedens und des Schutzes 
der sozialistischen Staats- und 
Gesellschaftsordnung sowie der 
Rechte der Bürger eine entschie
dene Zurückweisung durch die 
Anwendung strenger' Strafmaß
nahmen.


